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|>er ttftcnfcfi lit (ft ltd) fell) ft ant ließen. <£r muß ntattbel'n, fettt pöl'ürit ju fttdicn;
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®ic ©enfer Strbeiterfc^aft wenbet

fid) mit einer im „Sourn. be ©en."
Deröffenrlicfjten ©ingabe an ben Sun=
besratb, um biefe Sebörbe üertraut p
machen mit ben SBünfcbeit ber Arbeiter
in Setreff einer Arbeiter* unb ©emerbe*

geieegebung, mit bereit ©ntfflerfung fict), wie mau bore, pr
3eit ber Sunbesratb befcbäftige. ©ie glauben ttämlid) nid)t,
bflfe e§ gelingen werbe, obne bereu Senntnife eiwaë Segens
reidjeS p fdjaffen. ®en §aupttbeil ber ®enffd)rift bilbet
ber au§ 11 ®efiberaten beftefjenbe SBunfcbzettel. ©r lautet
®te folgt:

„3n jebem §anbmerf foil ein Sfeifter* unb 2trbeiterüer=
banb befteben. ®iefe Serbänbe untfaffen je DJfeifter unb
fèanbwerfer beëfelben ijanbmcrfê in einem abgegrenzten
Sejirf.

®er ©taat forgt für ©rünbung biefer Serbänbe in jebem
ber Sezirfe. ®ie Serbänbe bilben fid) tiacft ®efebeëoorfd)rift
unb erwerben burd) ©intragung inë amtliche fèanbelsregifter
bte ©igenfbbaft ber juriftifdben Serfon.

®f"8uern ibreu Sorftanb unb geftalten ibre innere
vrganifation nad) ©aßungen, weldje oon ber abioluten Siebr*
bet: ber Stitglieber beratben unb angenommen fein müffen.

®aë gelb ibrer ®bätigfeit erftredt fid) nicbt über ben Sezirf
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®ie 2Reifter= unb ArbeiterPerbänbe haben bie Stufgabe,
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breitet werben. ®iejes ^Reglement mug nadj feiner Stnnabme
bitrcb bie ßofalbebörbe beftätigt werben unb erhält baburd)
©efebeëfraft für ben fpanbwerfëoerbanb bis zur ©rfebung
burd) ein anbereë ©tatut.

®ie Steglemente follen bie l)öd)fte 3at)l ber Arbeitèftunben
unb beS Sîinbeftbetrag beS Sohnes per ®ag unter Serüd*
fidbtigung ber ßeiftungSfäbigfeit oon Strbeitern unb Slngeftetlten
feftfepeu. Sie baben bie bbgienifdjen Seftimntungen aufzu*
ftellen, welche fowobl in ben Dîobftoffmagazinen als itt ben

Zur Verarbeitung beftintmteu S?afd)iuenräun:en gelten follen.

@leid)erweife haben fie in jebeut föanbmert für Slänner,
grauen unb Äinber bie AnftellungSbebingungen zu normiren
unb bie ©tipulationen ber öebroerträge für beibe" ®efd)led)ter
feftzufeßen.

3n ©treitigfeiten zioifcben Arbeitgeber unb Strbeiter be*

trad)ten bie ©erid)te als Safts für ibre llrtbeile biefe Pott

ben Serbäubeit angenommenen, bebörblidb genehmigten 9îe*

gtemente."
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Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile.

Redaktion, Expedition, Druck â Verlag von W. Senn Sarbieur, s>. >liaUen.

Wochensprnch:
Per Mensch hi i st sich selbst am besten. <5r muß wandeln, sein Glück zu suchen;
Gr muß zugreifen, es zu lassen; günstige Götter können leiten, segnen.

Gewerbcgesetzgebunls.

Die Genfer Arbeiterschaft wendet
sich mit einer im „Journ. de Gen."
veröffentlichten Eingabe an den Bun-
desrath, um diese Behörde vertraut zu
machen mit den Wünschen der Arbeiter
in Betreff einer Arbeiter- und Gewerbe-

gesetzgebung, mit deren Entwerfung sich, wie mau höre, zur
Zeit der Bundcsrath beschäftige. Sie glauben nämlich nicht,
daß es gelingen werde, ohne deren Kenntniß etwas Segens-
reiches zu schaffen. Den Haupttheil der Denkschrift bildet
der aus I I Desideraten bestehende Wunschzettel. Er lautet
wie folg::

„In jedem Handwerk soll ein Meister- und Arbeiterver-
band bestehen. Diese Verbände umfassen je Meister und
Handwerker desselben Handwerks in einem abgegrenzten
Bezirk.

Der Staat sorgt für Gründung dieser Verbände in jedem
der Bezirke. Die Verbände bilden sich nach Gesetzesvorschrift
und erwerben durch Eintragung ins amtliche Handelsregister
dtc Eigenschaft der juristischen Person.

^
sie erneuern ihren Vorstand und gestalten ihre innere

organisation nach Satzungen, welche von der absoluten Mehr-
hen der Mitglieder berathen und angenommen sein müssen.

Das Feld ihrer Thätigkeit erstreckt sich nicht über den Bezirk
hinaus, dem sie angehören.

Die Meister- und Arbeiterverbände haben die Aufgabe,
ein Arbeits- und Lohnreglement aufzustellen, welches der Ab-
stimmung unter den Mitgliedern der Organisation muß unter-
breitet werden. Dieses Reglement muß nach seiner Annahme
durch die Lokalbehörde bestätigt werden und erhält dadurch
Gesetzeskraft für den Handwerksverband bis zur Ersetzung
durch ein anderes Statut.

Die Reglements sollen die höchste Zahl der Arbeitsstunden
und des Mindestbetrag des Lohnes per Tag unter Berück-
sichtigung der Leistungsfähigkeit von Arbeitern und Angestellten
festsetzen. Sie haben die hygienischen Bestimmungen aufzu-
stellen, welche sowohl in den Rohstoffmagazinen als in den

zur Verarbeitung bestimmten Maschiuenräumen gelten sollen.

Gleicherweise haben sie in jedem Handwerk für Männer,
Frauen und Kinder die Anstellungsbedingungen zu normiren
und die Stipulations!! der Lehrverträge für beide Geschlechter

festzusetzen.

In Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeiter be-

trachten die Gerichte als Basis für ihre Urtheile diese von
den Verbänden angenommenen, behördlich genehmigten Re-

glcmcnte."

Schweizerische Handwerksmeister! werdet fur Eure Zeitung!
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